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DE 2   DE

ANHÄNGE 

Umfang der Ermächtigung und Verfahren für die Festlegung des Standpunkts der 
Union

im Gemischten Ausschuss  

1. Die Kommission wird ermächtigt, mit der Republik Seychellen zu verhandeln und 
gegebenenfalls – vorbehaltlich der Einhaltung der Nummer 3 dieser Anlage – 
Änderungen am Abkommen in Bezug auf folgende Fragen zu genehmigen: 

(a) Anpassung der Fangmöglichkeiten gemäß Artikel 9 des Abkommens; 

(b) Überprüfung der technischen Vorschriften für das Schiffsüberwachungssystem 
(VMS) gemäß Anlage 6 Nummer 10 des Anhangs des Abkommens und 
ähnlicher technischer Vorschriften gemäß Artikel 8 Absatz 1 des Abkommens. 

2. In dem im Rahmen des Abkommens eingerichteten Gemischten Ausschuss obliegt 
der Union Folgendes: 

(a) Sie handelt in Einklang mit den von der Union im Rahmen der Gemeinsamen 
Fischereipolitik verfolgten Zielen; 

(b) sie verfährt im Einklang mit den Schlussfolgerungen des Rates vom 
19. März 2012 zu einer Mitteilung der Kommission über die externe 
Dimension der Gemeinsamen Fischereipolitik;  

(c) sie fördert Standpunkte, die mit den einschlägigen Vorschriften regionaler 
Fischereiorganisationen übereinstimmen. 

3. Ist vorgesehen, dass ein Beschluss über Änderungen des Abkommens gemäß 
Nummer 1 in einer Sitzung des Gemischten Ausschusses zu fassen ist, so werden die 
notwendigen Schritte unternommen, damit der im Namen der Union zu vertretende 
Standpunkt den jüngsten statistischen, biologischen und anderen einschlägigen 
Informationen, die der Kommission übermittelt wurden, Rechnung trägt. 

Zu diesem Zweck übermitteln die Kommissionsdienststellen auf der Grundlage der 
genannten Informationen dem Rat oder seinen Vorbereitungsgremien ausreichend 
rechtzeitig vor der betreffenden Sitzung des Gemischten Ausschusses zwecks 
Prüfung und Genehmigung ein vorbereitendes Dokument, das die spezifischen 
Elemente des vorgesehenen Standpunkts der Union im Einzelnen darlegt. 

Sollte in weiteren Sitzungen, auch vor Ort, keine Einigung dahingehend erzielt 
werden können, dass der Standpunkt der Union neuen Elementen Rechnung trägt, so 
wird die Angelegenheit an den Rat oder seine Vorbereitungsgremien verwiesen. 

Die Kommission wird ersucht, rechtzeitig alle Schritte zu unternehmen, die als 
Folgemaßnahmen- zu dem Beschluss des Gemischten Ausschusses notwendig sind, 
gegebenenfalls auch die Veröffentlichung des betreffenden Beschlusses im Amtsblatt 
der Europäischen Union und die Vorlage aller für die Durchführung dieses 
Beschlusses erforderlichen Vorschläge. 


